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Sachverhalt mid Antrãge 

Das europâische Patent Nr. 0 162 367 ist durch die 
Einspruchsabteilung mit der Begründung widerrufen worden, 
daB der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 nicht mehr 
neu sei. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 
(Patentinhaberin) Beschwerde eingelegt. 

Rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung vom 
11. Dezember 1992 legte die Beschwerdeführerin neue 
Unterlagen vor (Hauptantrag und zwei Hilfsanträge), deren 
Ansprüche sie wàhrend der mündlichen Verhandlung auf 
Vorschlag der Kainmer noch änderte (Streichung des 
Anspruchs 2). 

Die unabhãngigen Ansprüche 1 und 11 lauten wie folgt: 

11 1. Verfahren zum Vorbereiten eines Fadenendes zum 
Wiederanspinnen einer Offenend-Spinnvorrichtung, bei 
weichem das Fadenende auf ein anspinnfähiges Ende 
abgelängt wird, dadurch gekennzeichnet, daB nach dem 
Ablängen das festgehaltene freie Fadenende einer 
turbulenten Luftströmung ausgesetzt wird, die das Faden-
ende in wellenartige Querschwingungen versetzt, ohne in 
diesein Teil die Drehung herauszunehmen, so daB am Faden-
ende einzelne Faserenden freigelegt werden und sich von 
der Fadenoberflâche abspreizen, und das so aufbereitete 
Fadenende anschliei3end zur Fasersammelfläche der 
Offenende-Spinnvorrichtung überführt wird." 

"11. Vorrichtung zuin Durchführen des Verfahrens nach einem 
der Ansprüche 1 bis 10, mit einer den Faden in einein 
Abstand zu seinem Ende haltenden Fadenhaltevorrichtung, 
wobel der Fadenhaltevorrichtung (2, 20) wenigstens eine 
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Druckluftdüse (5) oder Saugluftdüse (7) zugeordnet ist, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Düse (5, 7) eine das fest-
gehaltene Fadenende (F') in wellenartige Querschwingungen 

versetzende turbulente Luftströmung erzeugt, ohne in 

diesein Teil die Drehung herauszunehnten." 

V. 	Die Beschwerdegegnerinnen stützen ihr Vorbringen im 

Beschwerdeverfahren auf folgende Dokumente: 

Dl: DE-C-2 366 255 

D5: DE-A-2 203 198 

JP-OS-99-26541 mit Ubersetzung 

Bedienungsanleitung Schubert & Salzer, Seite B4-10 

(nachveräffentlicht) 

VI. 	Die Beschwerdeführerin weist darauf hin, daB riach dem 
Stande der Technik, wie er in den Dokuinenten Dl und D5, 
aber auch in weiteren, im Einspruchsverfahren angezogenen 
Dokumenten offenbart ist, bei der Aufbereitung des fest-
gehaltenen Fadenendes stets die Spirindrehung ruckgängig 

gemnacht wird und freie Fasern herausgelöst werden, so daB 
ein ausgedünnter Faserbart entsteht, dessen Lange etwa der 

Stapellänge entspricht. Bei hohen Rotordrehzahlen bzw. 

Spinngeschwindigkeiten reduziere sich die Erfolgsquote, so 
daB man bislang mit reduzierter Geschwindigkeit habe 
anspinnen mnüssen. Zur Lôsung dieses Problems beschreite 

die Erfindung einen völlig neuen Weg, indem die Spinn-
drehung im Fadenende beibehalten, diesessomnit nicht 

ausgedünnt, hingegen an der Oberflàche aufgerauht wird. 

VII. 'Demgegenüber führen die Beschwerdegegnerinnen im 

wesentlichen aus, daB die beim aus Dokument Dl, Figur 6 

bekannten Verfahren eingesetzten Mittel identisch seien 
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mit den laut Patentschrift zur Durchführung des Verfahrens 
eingesetzten Nittel, insbesondere geinäl3 Figur 2. Foiglich 
müSten auch die Verfahren selbst identisch sein. Dokument 
D9 zeige, daIs auch beim patentgeinäBen Verfahren em 
ausgedünntes, von seiner Spinndrehung befreites Fadenende 
entstehe wie beim bekannten Verfahren. Verfahren und 
Vorrichtung gem&B den unabhängigen Ansprüchen seien daher 
nicht neu. 

VIII. Die Beschwerdeführerin beantragt gemáB Hauptantrag die 
Aufrechterhaltung des Patents mit folgenden Unterlagen: 

- 	Patentanspruche 1 bis 41, wie in der mündlichen 
Verhandlung vorgelegt 

- 	Beschreibung entsprechend Spalte 1, Zeilen 1 bis 42 
der Patentschrift 

- 	Beschreibungsseiten 1 und 2, eingegangen 
17. August 1990 

- 	Beschreibungsseite 3, eingegangen 13. November 1992 

- 	Beschreibung entsprechend Spalte 2, Zeilen 21 bis 65 
der Patentschrift 

- 	Spalte 3, eingegangen am 13. November 1992 

- 	Beschreibung ab Spalte 4 der Patentschrift 

- 	Zeichnungen gemâl3 Patentschrift 

Die Hilfsantràge basieren auf weiterhin eingeschränkten 

Ansprüchen. 
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Die Beschwerdegegnerinnefl beantragten die Zurückweisung 

der Beschwerde. 

EntscheidungsgrUnde 

Anderungen 

Die Ansprüche 1 und 11 (Hauptantrag) entsprechen den 

erteilten Anspruchen 1 bzw. 11, jedoch mit dein 
zusàtzlichen Merkinal "ohne in diesem Tell die Drehung 
herauszunehmen". Dieses Merkmal 1st in Spalte 2, Zeilen 7 
bis 13 der Patentschrift (entspricht Seite 3, Zeilen 1 bis 
5 der ursprünglichen Anxneldung) of fenbart und steilt eine 
Einschränkung des erteilten Schutzbereiches dar. 

Die Anderungen zur Beschreibung betrefferi lediglich deren 
Anpassung an die geänderten Ansprüche sowie die Nennung 

zusätzlicher Dokumente. 

Die Erfordernisse des Artikels 123 (2) und (3) EPU sind 

soinit erfüllt. 

Neuheit 

2.1 	Das Dokument Dl zeigt in mehreren Ausführungsvarianten 
Verfahren zum Vorbereiten eines Fadenendes zum Wieder - 

anspinnen einer Offenend-Spinnvorrichtung geniä13 dein 

Oberbegriff von Anspruch 1 des Streitpatents. Bei der 

Ausführungsvariante nach Figur 6 wird nach dem Ablängen 
das festgehaltene freie Fadenende in den Abzugskanal der 

Spinnvorrichtung zurückgeführt und dort einer spitzwinklig 

auftreffenden Druckluftsträxnung ausgesetzt. Obwohl in 
'Dokument Dl nicht ausdrücklich erwähnt, ist als selbst-
verständlich anzunehxnen, daB diese Strômung turbulent 

1st. 
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Ebenso wenig erwàhnt Dokument Dl, daB diese Strömung das 
freie Fadenende in wellenartige Querschwingungen versetzt. 
Ob dies nun zwangslâufig zutrif ft - wie die Beschwerde-
gegnerinnen behaupten - oder nicht, ist hier ohne Belang, 
da es auf die ausführlich beschriebene Wirkung der Luft-
strómung ankommt: wie bei den anderen Ausführungsvarianten 
soil auch nach Figur 6 das festgehaitene Fadenende von 
seiner Spinndrehung befreit werden, nicht festgehaitene 
Fasern sollen herausgelóst werden, so daB ein Fadenende in 
Form eines sich verjungenden Faserbartes aus paraileien 
Fasern entsteht, dessen Lange etwa der Stapellänge 
entspricht und das zur Fasersainmelfiàche überführt wird 
(Spalte 4, Zeilen 31 bis 34 und 46, 47; Spalte 6, Zeilen 6 

bis 16) 

	

2.2 	Demgegenüber unterscheidet sich das Verfahren nach 
Anspruch 1 dadurch, daB die Luftströinung das Fadenende in 
weilenartige Querschwingungen versetzt, ohne in diesem 
Teil die Drehung herauszunehmen, so daB am Fadenende 
einzelne Faserenden freigelegt werden und sich von der 
Fadenoberflàche abspreizen. 

	

2.3 	Die Beschwerdegegnerinnen führen zwar unter Hinweis auf 
Figur 2 des Patents und Figur 6 von Dokument Di aus, daB 
identische Mittel eingesetzt würden und daB demzufolge 
keine tlnterschiede in der Verfahrensfuhrung bestehen 
kOnnen. Ferner verweisen :sje  auf das nachveröffentlichte 
Dokument D9, das sich aber - wie die Beschwerdeführerin 
ausdrückiich einràumt - auf das patentgemäl3e Verfahren 
bezieht: dort seien in Figur 4 - ii unter dein Pfeil 2 
patentgeinâl3 aufbereitete Fadenenden abgebildet, wobei 
deutlich zu erkennen sei, daB diese Fadenenden unter 
Aufhebung der Spinndrehung faserbartartig geäffnet worden 
selen. Auch beiin patentgeinàBen Verfahren bestehe der 
Haupteffekt soxnit im faserbartartigen Auflôsen urid 
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Ausdünnen des Fadenendes, wobei das "Aufrauhen" des 
Fadenendes lediglich einen Nebeneffekt darstelle, dessen 
Sinn im übrigen fraglich sei, da beim Anspinnen das 
Fadenende nur über eine geringe Lange mit den neu 

zugespeisten Fasern verbunden werde. 

2.4 	Dem verinag die Kammer jedoch nicht zu folgen: In Dokument 

D9 sind in Figur 2 - 11 unter dein Pfeil 2 Fadenenden 

dargestellt, die optimal, d. h. entsprechend dem Verfahren 
nach Anspruch 1 des Patents aufbereitet sind. Dabei ist zu 
sehen, daIs einzelne Fasern teilweise etwas aus der 
Schnittstelle herausgelöst sind, wobei aber die Schnitt-
stelle selbst noch deutlich zu erkennen 1st; ebenso 1st 
die Aufrauhung der Oberfläche des Fadenendes deutlich zu 
erkennen. Der zugehOrige Text besagt denn auch, daB bei 

optimal vorbereitetem Fadenende die Schnittstelle noch 
erkennbar sein müsse (Abschnitt 4.5.11). Ira übrigen wird 
auch in der Patentschrift darauf hingewiesen, daB sich 
beim patentgemäBen Verfahren einzelne Fasern aus der 
Schnittstelle läsen und beseitigt werden (Spalte 8, 
Zeilen 10 bis 15). Dies bedeutet, daB bei Beendigungder 
Aufbereitung einzelne Fasern aus der Schnittstelle etwas 
herausgezogen, aber mit dem Fadenende noch verbunden. sind, 

entsprechend den o. e. Fadenenden gemäB Dokurnent D9. Nach 
Auffassung der Kammer sind diese nur wenig herausgezogenen 

Fasern jedoch nicht zu vergleichen mit dem Faserbart wie 

er gemäB der Lehre des Dokurnents Dl erzeugt wird, dessen 
Lange etwa der:Stapellange entspricht, wobei das 

vorbereitete und zur Fasersammelfläche zurückgeführte 
Fadenende ausschlieBlich durch diesen Faserbart gebildet 
ist. Ira Gegensatz dazu besteht das geniäB Anspruch 1 des 

Streitpatents vorbereitete und zur Fasersaminelfläche 
überführte Fadenende - von den aus der Schnittfläche etwas 

'herausgezogenen Fasern abgesehen -. aus einem gedrehten 

Fadenstück, von dessen Oberflàche sich einzelne frei-

gelegte Fadenenden abspreizen, so daB beim Anspinnen eine 
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gute Affinitàt zu den Fasern der Fasersaininelfläche 
entsteht. 

2.5 	Ahnliche (Yberlegungen gelten hinsichtlich der Vorrichtung 
nach Anspruch 11: Die gegenüber der Lehre von Dokuinent Dl 
andersartige Wirkung der Druck- bzw. Saugluftsträmung 
bedingt eine entsprechend andersartige Ausbildung, 
Anordnung und Beaufschlagung der in Anspruch 11 genannten 
Düse, entsprechend den im Patent genannten zahireichen 
Ausführungsbeispielen. 

2.6 	Die Neuheit des Verfahrens nach Anspruch 1 und der 
Vorrichtung nach Anspruch 11 ist un Hinblick auf die 
übrigen Dokutnente - zu Recht - nicht bestritten worden. 

2.7 	Die Gegenstände dieser Ansprüche sind somit neu un Sinne 
von Artikel 54 EPU. 

3. 	Erfinderische Tätigkeit 

3.1 	Im vorinstanzlichen Verfahren wurde von den Beschwerde- 
gegnerinnen weitere Dokumente zitiert, die Verfahren zuin 
Aufbereiten eines Fadenendes gem&B der Lehre des Dokuinents 
Dl oder D5 of fenbaren, wobei es auch bekannt wurde, 
anstelle einer Druckluftströmung eine Saugluftsträinung zu 
verwenden. 

3.2 	Allen diesen Verfahren ist jedoch gexneinsam, daB em 
Fadenende in Form eines aufgedrehten, ausgedunnten Faser-
bartes gebildet wird, dessen Lange etwa der Stapellànge 
entspricht. 

GemäB der Beschreibung des angegriffenen Patents 
(Spalte 1, Zeilen 36 bis 41) wird dabei als nachteilig 
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angesehen, daB die Erfoigsquote des Ansetzvorganges bei 
hohen Rotordrehzahlen bzw. Spinngeschwindigkeiten 
unbefriedigend ist. 

	

3.3 	Aufgabe der Erfindung ist es somit, diesen Nachteii zu 

überwinden. 

	

3.4 	Durch die in Anspruch 1 des Patents aufgezeigte Läsung 

wird bewirkt, daB die Drehung und dainit die Festigkeit un 
Fadenende erhaiten bieibt, daB infolge der Aufrauhung der 
Oberflãche die Affinität zu den Fasern in der Fasersaininel-
fiäche verbessert wird und daB die Abhängigkeit der Lange 
des aufbereiteten Fadenendes von der Stapeliänge entfälit, 

so daB diese Lange nach den Spinnparainetern optiiniert 

werden kann (Spalte 2, Zeilen 7 bis 20). 

	

3.5 	Diese Lösung stelit aber auch eine völiige Abkehr von der 

durch die Dokuinente Di bzw. dieseinentsprechenden 
Dokumente vermittelten Lehre dar, zu der diese Dokumente 
dem Fachxnann keineriei Anregung geben kdnnen, weil dort 
ein Fadenende erzeugt wird, das ausschiieBlich aus einem 

Fadenbart besteht. 

	

3.6 	Den Hinweis der Beschwerdegegnerinnen auf Anspruch 4 des 

Dokuments D5 kann die Kaituner nicht annehinen, denn dort 

wird nur gesagt, daB der Faden so festgehaiten werden 

soil, daB die Herausnahme der Drehung auf das aufzu-
bereitende Fadenende beschränkt bieiben und sich nicht 

nach rückwärts fortsetzen soil (siehe auch Seite 10, 

erster Absatz). 

	

3.7 	Dokument D8 bezieht sich nicht auf Verfahren zurn 

Vorbereiten eines Fadenendes zuin Wiederausspinnen einer 
Offenend-Spinnvorrichtung, sondern enthalt die aligeineine 

Lehre, ein in einexn Fadenabsaugrohr gehaltenes Fadenstück 

einer der Spinndrehung folgenden Wirbelstrôinung 
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auszusetzen, urn ein Aufdrehen und Auflósen dieses 

Fadenstückes zu verhindern, wobei diese Lehre auch beim 

fliegenden Spulenwechsel an Offenend-Spinnxnaschinen 

angewandt werden kann (Fig. 5 und 6). Dies steht jedoch in 

keinem Zusanunenhang mit dern patentgemâl3en Verfahren. 

3.8 	Das Verfahren nach Anspruch 1 gem&Z Hauptantrag beruht 

soinit auf einer erfinderischen Tatigkeit un Sinne der 

Artikel 52 (1) und 56 EPU. 

3.9 	Ebenso beruht auch die Vorrichtung nach Anspruch 11 auf 

einer erfinderischen Tätigkeit, da die in Abschnitt 2.6 

oben erwähnte spezielle Ausbildung die Schaffung des 

patentfähigen Verfahrens zur Voraussetzung hatte. Die 

abhängigen Ansprüche 2 bis 10 und 12 bis 41 beziehen sich 

auf besondere Ausführungsformen des Verfahrens und der 

vorrichtung nach Anspruch 1 bzw. 11 und können soinit 

ebenfalls Bestand haben. 

4. 	Auf die Hilfsantrâge braucht bei dieser Sachiage nicht 

eingegangen zu werden. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit 

der Auflage, das Patent auf der Basis des Hauptantrages 

der Beschwerdeführerin aufrechtzuerhalten. 

Der Gechäftsste11enbearnte: 	Der Vorsitzende: 

A. Townend 	 C. Payraudeau 


